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Your obligatory role in the 
provision of transmission paths

(Wholesale products VPN 2.0 and CFV 2.0)



Checklist: An overview of your obligatory role

Up to three weeks before installation:

To ensure that your line can be set up smoothly, please go through this checklist. Here is a brief 
list of what you need to do before the installation date can take place. 

Please make sure you forward this checklist to all the required contact persons.

On the day of installation:

Have these requirements been met?

The opening and reclosing of fire seals will be ensured (if necessary).

A suitable internal interconnect cable (“IVK”) for the ordered glass/copper solution, which is continuous 
and provides at least two free fibers. The cable for optical fiber lines must meet these specifications: 
E9/125 µm and standard ITU-T G.652.D. 

Adequate space for hardware (at least 3 connected rack units (“HE”) for the rack and free installation 
space for the table device). 

Enough free power outlets to supply power within the hardware's range. In the case of 48 V DC, a proper, 
standards-compliant interconnection point is required (Power-D box and backup).

Other preparations (in the case of outdoor housing and telehouse)

Miscellaneous details for installation in outdoor housings (MFG 48 V) have been followed and carried out.

For telehouse locations: Completed patch form must be returned to Telekom.

Is access guaranteed for the Telekom technicians?

To the utility room where the hardware will be installed.

To Telekom’s line termination point (“APL”).

Have all the parties involved been informed?

Communicative contact persons are informed and on-site (e.g., custodian/key manager/IT technician)

Thank you for your cooperation!
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Prerequisite for the initial naming of a date:
Signed land use agreement of the owner.
(Document only in German available: Grundstücksnutzungsvereinbarung “GNV”)



We will hand over your connection to you on a Remote Device (RD) . This will usually be in a different location
from the Telekom line termination point (“APL”) .Therefore, an internal connection cable (“IVK”) must be
used to establish a connection between the remote device and the glass/copper termination point. You must
install or draw in this internal connection cable yourself in a manner suitable for the ordered product
(glass/copper), and it is your responsibility. Please ensure that the conditions specified below (free capacity and
technical specifications) are fulfilled according to the medium.

According to the “Rules for standard installation” (Document only in German available „Regeln für die
Standardinstallation“), the line product includes on-wall mounting for up to 15m of internal connection cable,
including a maximum of one wall or one ceiling break, but without opening and closing the fire partitions.
However, more extensive measures are often required; if so, it is up to you as the customer to install the “IVK” in
due time.
If your rooms / your building are rented, please remember to get any necessary permissions from the owner /
landlord and to settle matters of the implementation with them prior to the installation.

Technical information about your internal connection cable 
(“IVK”) 

“IVK” for optical fiber lines
Lines with symmetrical speeds greater than 20 Mbit/s always use an optical fiber cable. The internal connection
cable (“IVK”) for optical fiber lines between the APL and remote device require two free single-mode optical
fibers, that at least meet the ITU-T G.652.D standard. When laying a new cable, we recommend dimensioning it
with 12 fibers. At least 5m of fiber optic cable must be available for installation at the Telekom termination point
and/or at the patch panel/rack in the customer premises. Multi-mode optical fiber cables that are common in in-
house areas cannot be used.

“IVK” for copper lines
Lines with speeds of up to 20 Mbit/s mostly use copper cables, and only in rare cases use optical fibers. The
internal connection cable (“IVK”) for copper cables between the APL and the remote device requires up to 8
available copper cores. At least one CAT-3 copper cable must be used. However, if new cabling is to be
installed, we recommend CAT-5 or higher.

Image 1: Connection between line termination point (“APL”) and remote device (RD). 
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The following cables, for example, are not suitable:

To provide a suitable internal connection cable (“IVK”) for optical fiber lines, please see below
for an illustration of the correct cable:

Image 2: Suitable internal connection cable for optical fiber lines as an example (“IVK”)

Image 3: Unsuitable internal connection cable (“IVK”)

Cable type:  E 9/125µm • Standard ITU-T G.652.D • 1x12 E • I-D(ZN)H

E= Fiber type Singlemode

9/125 µm = Core diameter/fiber sheath diameter
1x12 = Number of bundles x number of fibers in the bundle (Important for new installations: min. 12 fibers)

I = Indoor cable
D(ZN)H = Bundled tube (non-metallic strain relief element) filled with halogen-free/or flame-retardant gel 
material. Halogen-free cables do not release toxic gases in the event of a fire. 

Image 4: Unsuitable internal connection cable (“IVK”)



Your obligatory role in detail 
Please understand that we cannot carry out your order and set up the line as scheduled without your
cooperation.

During the scheduling talks, we will contact your technical contact person to coordinate the provision date and
to clarify outstanding issues associated with your role. At this point, your technical contact person must be
capable of providing information about the requirements listed below. Afterwards, we will confirm the specific
provision date in writing with the order confirmation.

If you are unable to comply with the cooperation obligations listed below in due time, please inform us
immediately. You can find our contact information in the order confirmation.

These requirements must be fulfilled :

▪ If structural changes to the building or excavation work on the property are necessary to implement the
connection, you must obtain a signed land use agreement (Grundstücksnutzungsvereinbarung „GNV”).
Scheduling all further appointments depends on this approval. It was indicated, if necessary, during the initial
site survey. Feel free to use this template for that purpose.

▪ The Telekom line termination point (“APL”) in your building must be easily accessible. If there are any
admission restrictions for your site, please let us know, e.g., when we speak to you to arrange the initial
provision date.

▪ If the fire protection bulkheads are affected by the building work, the building owner will be fully responsible
for opening and reclosing them. The building owner is responsible for the fire load and fire partitions in the
building.

▪ The room in which the remote device is to be installed must be accessible, dust-free, and dry three weeks
before the installation.

▪ The required internal connection cable (“IVK”) must be available in sufficient capacity three weeks before
delivering and must comply with the technical specifications (connectors are not required on the cables).
According to the “Rules for standard installation” (Document only in German available „Regeln für die
Standardinstallation“), the line product includes on-wall mounting for up to 15m of inner cabling, including a
maximum of one wall or one ceiling break, but without opening and closing the fire partitions.

▪ Please ensure you have the required free space available in the rack or free installation space on the table
for the remote device (RD). Three connected rack units (“HE”) are required for each line when installed in a
rack. The copper or optical fiber line must be terminated in the same racks. Air conditioning: Indoor in
temperature range from - 5°C to + 55°C.

▪ Enough free power outlets to supply power within the hardware's range are also required. You can supply
power (according to the order) via 230 V (Schuko plug) or 48 V. For the 48 V DC power supply variant, please
follow the information in the following information sheet “Rules for providing a 48 V DC connection to remote
devices (RD)” (Document only in German available „Regeln für die 48V Gleichstrom Anschaltung von
Remote Devices (RD)“).

▪ Please remember to inform any contact persons (e.g., in-house technicians, contact persons for the in-house
network) about the installation date.
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Other preparations (in case of outdoor housing or telehouse)
▪ When provisioning transmission paths in customer-owned outdoor multifunction enclosures (“MFG”),

please follow the information in the “Rules for installing and connecting a remote device with a 48 V DC
power supply in a customer-owned outdoor multifunction enclosure.” (Document only in German available
„Merkblatt zur Montage und Anschluss eines Remote Devices mit 48 V DC Stromversorgung im
kundeneigenen Outdoor-Multifunktionsgehäuse“).

▪ If your site is in a telehouse (data center), you must ask your telehouse operator for an in-house patch and
an access permit for our technician so that they can carry out the necessary work in your installation rack.
To request an in-house patch from your telehouse operator, you need the switching point in the Telekom
line termination point (“APL”) from us. We will notify you of this in our patch form in a timely manner. On
the patch form, we will also specify exactly how much space is needed. You must then complete the patch
form with the necessary data and return it to Deutsche Telekom so that we can continue processing your
order.

Other information:
▪ Expect a line service interruption, if you are changing product from an existing line to a new product.

▪ For additional components on your end, you must also have additional, free power sockets and the
required space.

Thank you for your cooperation!
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Grundstücksnutzungsvertrag 


zwischen der


Telekom Deutschland GmbH,
vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH,


Landgrabenweg 149, 53227 Bonn


- nachfolgend „Netzbetreiber“ genannt -


und dem (den) Eigentümer(n)


1. Wohnsitz  
Eigentümer Vorname/Firma


Name/Rechts-
form der Firma
Straße/ 
Hausnummer


PLZ Ort


2. Vereinbarung Der Eigentümer/die Eigentümerin ist damit einverstanden, dass der Netzbetreiber auf seinem/ihrem Grundstück
Straße/ 
Hausnummer


PLZ Ort


sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind, um Zugänge zu seinem 
öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und in den darauf befindlichen 
Gebäuden einzurichten, zu prüfen und instand zu halten. Dieses Recht erstreckt sich auch auf vorinstallierte Hausverkabelungen. Die 
Inanspruchnahme des Grundstücks durch Vorrichtungen darf nur zu einer notwendigen und zumutbaren Belastung führen. Der Netz-
betreiber verpflichtet sich, unbeschadet bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche, das Grundstück des Eigentümers / 
der Eigentümerin und die darauf befindlichen Gebäude wieder ordnungsgemäß instand zu setzen, soweit das Grundstück und / oder 
die Gebäude durch die Vorrichtungen zur Errichtung, Instandhaltung oder Erweiterung von Zugängen zu seinem öffentlichen Telekom-
munikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und / oder in den darauf befindlichen Gebäuden infolge 
der Inanspruchnahme durch den Netzbetreiber beschädigt worden sind. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten und der bestehen-
den Sicherheitsanforderungen wird der Netzbetreiber vorinstallierte Hausverkabelungen nutzen. Der Netzbetreiber wird die von ihm 
errichteten Vorrichtungen verlegen oder - soweit sie nicht das Grundstück versorgen und eine Verlegung nicht ausreicht - entfernen, 
wenn sie einer veränderten Nutzung des Grundstücks entgegenstehen und ihr Verbleib an der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar 
ist. Die Kosten für die Entfernung oder Verlegung trägt der Netzbetreiber. Dies gilt nicht für Vorrichtungen, die ausschließlich das 
Grundstück versorgen, wenn nicht gleichzeitig Änderungen am öffentlichen Telekommunikationsnetz erforderlich sind. Der Netzbetrei-
ber wird ferner binnen Jahresfrist nach der Kündigung die von ihm angebrachten Vorrichtungen auf eigene Kosten wieder beseitigen, 
soweit dies dem Eigentümer / der Eigentümerin zumutbar ist. Auf Verlangen des Eigentümers / der Eigentümerin wird der Netzbetrei-
ber die Vorrichtungen unverzüglich entfernen, soweit dem nicht schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen. 


Der Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von sechs Wochen von jeder Vertragspartei gekündigt werden.


4. Unterschriften Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH


Ort


Unterschrift Eigentümer


ppa. Peter Beutgenppa. Arne Freund


Datum


3. Datenschutz-
klausel


Zur Erfüllung des Vertrages ist die Telekom berechtigt, die erhobenen personen- und gebäudenetzbezogenen Daten innerhalb von 
Daten-verarbeitungsanlagen zu speichern und zu verarbeiten. Zu den Daten zählen insbesondere Name, Adresse und Kontaktinforma-
tionen des Auftraggebers/Grundstückseigentümers sowie sonstige auftragserhebliche Angaben zum Grundstück und zur Auftragsaus-
führung. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1b Datenschutz-Grundverordnung.
Die Löschung der Daten erfolgt gemäß der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Zur Vertragserfüllung setzt die Telekom mglw. auch Subpartner (Auftragsverarbeiter) ein. Der Einsatz von Subpartnern erfolgt gemäß 
Artikel 28 Datenschutz-Grundverordnung. Die Datenverarbeitung für die gesamte Leistungserbringung erfolgt ausschließlich in 
Deutschland. Eine Nutzung der Daten für einen anderen als den vorgenannten Vertragserfüllungszweck oder eine Übermittlung an 
sonstige Dritte findet seitens der Telekom nur statt, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder der Auftraggeber/Grundstückseigentümer 
ausdrücklich eingewilligt hat, siehe auch unsere Datenschutzhinweise, die Sie im Telekom Shop oder unter 
www.telekom.de/datenschutzhinweise erhalten.
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Weitere Informationen und eine Übersicht der aktuellen Geschäftsführer finden Sie unter www.telekom.de/pflichtangaben



www.telekom.de/pflichtangaben
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Weitere Informationen und eine Übersicht der aktuellen Geschäftsführer finden Sie unter www.telekom.de/pflichtangaben



www.telekom.de/pflichtangaben
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  Stand: Dezember 2023 


Regeln für die 48V Gleichstrom Anschaltung von Remote Devices (RD) in Systemgestellen 


In diesem Merkblatt sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, die bei einer Montage und Inbetriebnahme 
eines Remote Devices (RD) mit einer 48VDC-Stromversorgung in kundeneigenen Systemgestellen zu 
beachten sind. 


Auskunft über den Anschlusspunkt der RD-Stromversorgung sind der Deutschen Telekom im Rahmen der 
telefonischen bzw. Vor-Ort-Auskundung (ggfs. mit geeigneten Übersichtsplänen) zu erteilen. 


(1) Allgemeine Anforderung an den DC-Anschaltepunkt  


▪ Der Übergabepunkt der elektrotechnischen Anschaltung inkl. der Schutzschalter muss den 
gültigen Gesetzen, anerkannten Regeln der Technik und Vorschriften entsprechen. 


▪ RD und Anschaltepunkt für Energie und Schutzpotentialausgleich müssen sich im selben Rack 
befinden 


▪ Für Schraubklemmverbindungen sind die vorgegebenen Drehmomente am Montagetermin 
mitzuteilen. 


▪ Die Sicherung ist eindeutig mit der Anschluss-ID zu beschriften. Die Anschluss-ID wird mit der 
Auftragsbestätigung übermittelt. (z.B. AN-00025DX) 


▪ Für den Einbauplatz muss ein Kabel und Leitungsmanagement seitens des Kunden bestehen 
(Zugentlastungspunkte, Leitungsführung, Häufungsfaktoren) 


▪ Gemischte Anschaltepunkte in einer Verteileinheit (230VAC / 48VDC) sind nicht zulässig. 
Nur bei einer sortenreinen Spannungsversorgung kann die Anschaltung erfolgen. 


▪ Für die Installationen und dem Betrieb sind Schalthandlungen in der kundeneigenen Verteilung 
durch den BvT (Bevollmächtigter der Telekom) zulässig/gestattet. 
 


(2) Absicherung der Remote Devices (RD) 


▪ Geräteschutzschalter magnetisch-hydraulisch 2A träge. Alternativ: AC/DC Leitungsschutz-
schalter 2A (z.B. ABB S201-B2) 


▪ Die Sicherung für das RD muss vom Kunden zur Verfügung gestellt werden. Ausnahme: RD- 
Einbau erfolgt in ein vorhandenes Systemgestell der Deutschen Telekom.  


▪ Es sind nur Sicherungsautomaten zulässig, die vom Hersteller für die Betriebsspannungsart DC 
bis maximal 72V zugelassen sind. Die Sicherung vor dem Einbau der RD ausgeschaltet sein, damit 
der Übergabepunkt spannungsfrei ist. 
 


(3) Schutzpotentialausgleich  


▪ Der Schutzpotentialausgleich des RD erfolgt über das Geräteanschlusskabel bzw. über eine 
separate Verbindung zur Potentialausgleichsschiene im Rack in dem das RD montiert wird. 
 


(4) Einbauplatz 


▪ Einbauhöhe der RD-Typen: 3 HE (1 HE = 44,45mm)  
Die RD-Geräteabmessung beträgt eine 1HE.  
Zuzüglich 1HE unterhalb und oberhalb für die Lüftung in 
allen zulässigen Klimasituationen. 


▪ Einbautiefe: 300mm 
Gemessen von der Rückwand bis zur Montageschiene 


▪ Connector Space: 50mm 
Alle Anschluss- und Signalkabel werden an der Gerätefrontseite aufgelegt. Zwischen der 
Gerätefrontseite und einer evtl. vorhandenen Systemschranktür ist der Freiraum für die 
Einhaltung von Biegeradien zu beachten. 
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(5) Leistungsaufnahme  


 


 


(6) Anschaltung an Systemgestellen mit Power-D-Box  


Die Power-D-Box muss folgende Eigenschaften erfüllen: 


▪ Zulassung für 3 polige Geräteanschlusskabel (L+, L-, PE) 
▪ Schraubklemmen für Litzenkabel 0,5mm² und 0,75mm² 
▪ Schutzpotentialausgleich für jeden Lastabgang (z.B. Gewindebolzen-


anschluss) für Litzenleitung 0,5mm² bis 0,75mm² 
▪ Geschützter Minuspol 
▪ Beschriftungsstreifen 
▪ Kabelfang  
▪ Leerfeldabdeckung 
▪ Redundantes System nach Bedarf des Kunden (nur bei 10G) 


 


Empfehlung: 
E.T.A Compact Power-D-Box PDB-1-N-8340-
8E-B0-RR (ohne Redundanz) oder PDB-1-N-
8340-2P-4R-B0-RR (mit Redundanz):  


 


 
(7) Anschaltung an Systemgestellen mit generischer Stromverteilung  


▪ Der Anschaltepunkt muss in Systemgestellen als wartungsfreie Reihen- 
oder Schraubklemmtechnik realisiert werden. 


▪ CE konformes Gehäuse, das die Installationskomponenten 
umfasst. 


▪ Klemmbereich der Federklemme: 0,5mm² bis 0,75mm² 
▪ Klemmbedarf: 


▪ L+ jeweils auf Einzelklemme (bei Redundanz 2x L+) 
▪ L- jeweils auf Einzelklemme (bei Redundanz 2x L-) 
▪ 3x PE auf einer Klemme 
 


 


  


▪ 1G: max. 30 W ▪ 10G: max. 65W 


Beispiel für eine Stromverteilung: 


 
 


 
Vorderansicht Rückansicht mit Kabelführung 


  
Anschlussklemmen  
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(8) Anschaltung an einer Anschaltebox  


 
▪ Die Anschaltung an einer Anschaltebox empfiehlt sich in 


folgenden Fällen: 
▪ Energie und Potentialausgleich befinden sich 


außerhalb des Systemgestells.  
▪ Der Deutschen Telekom werden Arbeiten an der 


Stromverteilung untersagt. 
▪ Der Kunde kann mit einer generischen Zuleitung die  


Netzzuführung Systemgestell übergreifend, z.B. an 
seine USV, herstellen. 


▪ Die Anschaltebox wird vom Monteur der Deutschen Telekom eingebaut.  
▪ Einbau und Platzbedarf: 


▪ 1,5HE über- oder unterhalb des RD (Der benötigte Platzbedarf steigt um 
0,5 HE). 


▪ Der Einbau kann auf der rechten oder linken Seite des Systemgestells 
erfolgen. Bei Redundanz erfolgt die Montage beidseitig. 


 


 








  


  Stand: Januar 2023 


Merkblatt zur Montage und Anschluss eines Remote Devices mit 48V DC Stromversorgung im 
kundeneigenen Outdoor-Multifunktionsgehäuse (MFG) 


(1) Hinweise: 
▪ In diesem Merkblatt sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, die bei einer Montage und 


Inbetriebnahme eines Remote Devices (RD) mit einer 48V DC Stromversorgung im 
kundeneigenen Multifunktionsgehäuse (MFG) zu beachten sind. 


▪ Ein Outdooreinbau in MFG ist derzeit nur für RD Geräte bis 1G und mit einer 48V DC-Versorgung 
zulässig. 


▪ Betroffen sind die Kundenbereiche Wholesale (Produkte CFV 2.0 und VPN 2.0 CSN) sowie GK 
(Produkt EC 2.0) 


▪ Für die Installationen und den Betrieb sind Schalthandlungen im kundeneigenen MFG durch den 
Bevollmächtigten der Telekom zulässig. 


(2) Was ist von Ihnen als Kunden/Carrier zu beachten 


▪ Klimaklasse: Die Einhaltung der Klimaklasse 4.1 im MFG ist sicherzustellen. 
▪ 48V Stromversorgung mit Abschluss auf Phönix-Buchse: Die 48V DC-Zuleitung (3 * 0,75 mm²) 


ist im MFG mit einer Absicherung von 2A mittelträge auf einer Phönix-Buchse, Typ: HEAVYCON 
QUICKON Kupplungsgehäuse A3, mit Längsbügel, 3-polig, mit PE-Anschluss (Artikel-Nr. des 
Herstellers: 1641617, Bezeichnung: HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA), am vorgesehenen RD-
Einbauplatz abzuschließen. Die Belegung der Pole ist im Bild unter Punkt (3)  ersichtlich. Das 
Kupplungsgehäuse ist unterhalb oder oberhalb des RD mittels eines Kabelbinders an der 
Lochrasterschiene zu befestigen. Für die Montage der Phönix-Buchse ist zwingend die 
Höheneinheit unterhalb oder oberhalb des RD zu nutzen.   


▪ Platzbedarf für die RD-Montage: Für das RD gilt ein Platzbedarf von 3 Höheneinheiten (HE). Das 
RD selbst hat 1 HE und benötigt jeweils 1 HE unterhalb sowie oberhalb des RD zur Belüftung in 
allen zulässigen Klimasituationen. 


▪ Sicherung: 
▪ Die Sicherung ist eindeutig mit der Anschluss-ID zu beschriften. Die Anschluss-ID wird 


mit der Auftragsbestätigung übermittelt. (z.B. AN-00123AB) 
▪ Die Sicherung muss vom Kunden/Carrier vor dem Einbau des RD durch die Telekom 


vom Kunden/Carrier ausgeschaltet sein, damit der Übergabepunkt spannungsfrei ist. 
▪ Der Anschlusspunkt für den RD-Potentialausgleich innerhalb des MFG ist der Telekom im 


Rahmen der telefonischen bzw. Vor-Ort-Auskundung (ggfs. mit geeigneten Übersichtsplänen) 
mitzuteilen. 


▪ Für die Installationen und den Betrieb sind Schalthandlungen in der kundeneigenen Verteilung 
durch den Bevollmächtigten der Telekom erforderlich und somit auch zulässig. 


(3) Belegung der 48V Phönix- Buchse, Typ: HEAVYCON QUICKON Kupplungsgehäuse 


Diese Buchse ist der Übergabepunkt zwischen Kunde/Carrier und Telekom. Die 
Leitungszuführung zum Stecker bzw. Buchse muss zugentlastet sein.  


 


Phönix-Buchse mit Belegungsvorgabe auf der die 48V DC-Zuleitung abzuschließen ist.    
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Regeln für die Standardinstallation bei Übertragungswegen und Anschlüssen.  
  
Die nachfolgenden Regeln für die Standardinstallation gelten bei der Bereitstellung oder Änderung von 
Übertragungswege und Anschlüsse für Daten- und Internet- und sonstigen Anwendungen durch die 
Telekom an Standorten innerhalb von Deutschland.   
Bei Produkten der Telekom, die auch im Ausland bereitgestellt werden, gelten die Regeln für die 
Standardinstallation nur für Standorte innerhalb Deutschlands. Für Standorte außerhalb von Deutschland 
sind landesspezifisch Abweichungen von diesen Regeln möglich.  
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1 Allgemeine Bestimmungen und Definitionen   
Die notwendigen Installationsarbeiten bei der Bereitstellung von Übertragungswegen und 
Anschlüssen sowie bei Änderungen derartiger bestehender Übertragungswege und Anschlüsse 
werden von Telekom gemäß den geltenden technischen Vorgaben sowie den zur Zeit der 
Bauausführung geltenden technischen Regeln und Vorschriften ausgeführt.   
Der Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) bildet den Abschluss des Zugangsnetzes der Telekom 
und stellt die Schnittstelle zum Gebäude- oder Endleitungsnetz dar.  
Die elektrische Energie und Klimabedingungen (ETSI 300 019-1-3 Class 3.1) für die Installation, den 
Betrieb und die Instandhaltung sowie den erforderlichen Potenzialausgleich einschließlich 
zugehöriger Erdung, sind vom Kunden auf eigene Kosten bereitzustellen.  
Gleiches gilt für den, von den Geräteherstellern vorgegebenen Platzbedarf zur Absicherung der 
Wärmeableitung. Diese sind ebenfalls vom Kunden zur Verfügung zu stellen und für die Dauer der 
Nutzung zu beachten.     
  


1.1 Standardinstallation  
Mit der Standardinstallation beschreibt Telekom die unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Aspekte sowie der baulichen und technischen Vorgaben und Vorschriften erforderlichen Arbeiten 
und Tätigkeiten die für die Bereitstellung oder Änderung von Übertragungswegen und Anschlüssen 
in Gebäuden erbracht werden, die fest mit Grund und Boden verbunden sind.  
Die Installation der Netzabschlusseinrichtung erfolgt in Absprache mit dem Kunden an einem 
geeigneten Ort.  


  
 


2 Kabelverlegung und Montagearbeiten  
  


2.1 Kabelverlegungen auf öffentlichem Grund  
Die Ausführung der Kabelverlegungen auf öffentlichen Grund erfolgt in Abstimmung mit den 
zuständigen Straßenbaulastträgern und anderen Wegeunterhaltungspflichtigen nach den 
örtlichen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Aspekten. Sie kann als unterirdische Kabelverlegung 
- unter der Erdgleiche - oder oberirdische Kabelverlegung- Kabelverlegung an Masten o. ä. - 
ausgeführt sein.  


  


2.2 Standorte ohne geeignete Infrastruktur  
Wird vom Kunden die Bereitstellung von Übertragungswegen bzw. Anschlüssen an Standorten 
ohne ausreichende bzw. geeignete Infrastruktur gewünscht, und ist der Standort für die Telekom 
nicht mit einem wirtschaftlich vertretbaren Kostenaufwand anzubinden, so kann für den Ausbau 
der Infrastruktur ein Kostenzuschuss mit dem Kunden vereinbart werden.   


  
2.3 Kabelverlegung und Montagearbeiten auf privatem Grund  


2.3.1 Kabelverlegung von der Grundstücksgrenze bis zum APL  
Die Ausführung der Anschlussleitung auf privaten Grund erfolgt grundsätzlich entsprechend der 
Versorgung auf öffentlichem Grund. D. h. ist diese unterirdisch ausgeführt, so wird auch die 
Kabelverlegung der Anschlussleitung bis zum APL auf privaten Grund unterirdisch ausgeführt. Bei 
oberirdischer Kabelversorgung erfolgt die Kabelverlegung entsprechend oberirdisch. Gemäß den 
örtlichen Gegebenheiten kann hierbei die Aufstellung von Masten auf dem privaten Grund zur 
Längenüberbrückung erforderlich sein.  
Das Ende der Anschlussleitung auf privatem Grund bildet der APL. Die Montage des APL erfolgt in 
der Regel außerhalb von Gebäuden.   
Der APL wird in der zur Zeit der Bauausführung üblichen Bauweise als Einzelbauteil installiert. Der 
Ort der Montage wird, soweit nach den terminlichen und örtlichen Umständen möglich, mit dem 
Grundstücks- bzw. Hauseigentümer abgestimmt.  
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Die Telekom behält sich in diesem Zusammenhang vor, von den oben genannten Grundsätzen 
abzuweichen. Dies ist immer dann der Fall, wenn technische, wirtschaftliche oder organisatorische 
Umstände dies erforderlich machen, z.B. ab einer Wegstrecke von >15m von der 
Grundstücksgrenze bis zum APL – oberirdische Kabelverlegung der Anschlussleitung auf privatem 
Grund trotz unterirdischer Kabelversorgung auf öffentlichem Grund.  
Die Telekom behält sich weiterhin vor, die Versorgung eines weiteren Gebäudes auf dem gleichen 
oder benachbarten Grundstück von einem bestehenden APL aus vorzunehmen; sog. Versorgung 
über benachbarten-APL. Hierbei wird bezüglich der notwendigen Kabelverlegung die nach den 
örtlichen Gegebenheiten wirtschaftlichste Lösung gewählt.  


2.3.2 Kabelverlegung vom APL bis zur Netzabschlusseinrichtung (Endleitung)  
Die Auswahl und Installation des Endleitungskabels erfolgt nach dem Stand der Technik.   
Die Endleitung wird bis in den Verfügungsbereich des Kunden (Räume des Kunden bzw. Nutzers) 
verlegt und mit einer Netzabschlusseinrichtung abgeschlossen. Eine von der im Folgenden 
beschriebenen Installationsweise abweichende Bauweise ist in Absprache mit der Telekom vom 
Kunden zu erbringen. 
Die Kabelverlegung erfolgt im Rahmen der Standardinstallation in der Regel für Kabellängen bis 15 
Meter. Es wird maximal ein Wand- oder Deckendurchbruch ausgeführt. Die Arbeiten werden hierbei 
mit normalem Werkzeug für Installationsarbeiten durchgeführt. Der Kunde hat dafür Sorge zu 
tragen, dass für den Netzabschluss geeignete Flächen (siehe Ziffer 1) vorhanden sind und die 
Telekom die Endleitung verlegen kann.  
Für die Kabelführung wird in Absprache mit dem Kunden grundsätzlich der wirtschaftlichste 
Leitungsweg gewählt. Es werden keine Tätigkeiten in einer Höhe von mehr als 3 Meter über festen 
Grund ausgeübt. Sind Montagehöhen über 3 Meter notwendig, so sind durch den Kunden die 
notwendigen Steig- und Arbeitsbühnen (Gerüste, Hubwagen usw.) unentgeltlich zu stellen.  
Die Verlegung der Endleitung erfolgt in Aufputzmontage mit geeignetem Befestigungsmaterial, in 
der Regel mit Schellen.   
Soweit Kabelkanal-, Leerrohr oder sonstige Kabelführungssysteme vorhanden sind, werden diese 
für die Endleitung genutzt, wenn der Kunde/Eigentümer der unentgeltlichen Nutzung durch die 
Telekom zustimmt. Der Einbau oder die Erweiterung entsprechender Kabelführungssysteme durch 
die Telekom ist nicht Gegenstand der Standardinstallation.   
Ist inner- oder außerhalb der Räume des Kunden bzw. Nutzers bereits eine Endleitung in Glasfaser 
Single Mode  
(mindestens ITU-T G.652; Fasertyp E9/125 OS1/2) oder strukturierte Kupferkabel (mindestens DIN 
EN 50288-2-1 VDE/CAT 3) installiert (z. B. aus einem früheren Vertragsverhältnis, durch den 
Eigentümer), wird diese von der Telekom genutzt, wenn keine technischen oder wirtschaftlichen 
Einschränkungen oder Eigentumsgründe gegen die unentgeltliche Nutzung sprechen. Bei einer 
eventuellen Schnittstelle (z.B. bei Verlängerung der Endleitung) wird eine Verbindungsdose 
gesetzt.   
Bei Versorgung über benachbarten-APL gilt hierbei die gleiche Regelung wie bei einer Versorgung 
über eigenen APL.  
Befindet sich der Netzabschlusspunkt beim Kunden in einem Bereich in dem die Telekom nicht 
berechtigt ist Installationen vor zu nehmen oder wird vom Gebäude- bzw. Grundstückseigentümer 
das Verlegen der Endleitung durch die Telekom nicht gestattet, so endet die Endleitung am letzten 
durch die Telekom installierten Verteiler bzw. APL. Die Anmietung und der Betrieb eines geeigneten 
Leitungsabschnittes obliegt dem Kunden. Die Telekom kann für diese angemieteten 
Leitungsabschnitte keine Verfügbarkeiten bzw. Entstörfristen gewährleisten.  
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2.3.3 Installation der Netzabschlusseinrichtung (Netzabschlusspunkt)  
Der Netzabschluss bildet an den Enden der Leitungen den jeweiligen Abschluss-/Übergabepunkt 
der Leistung der Telekom.  
Netzabschlüsse werden von der Telekom entsprechend den technischen Vorgaben für 
Wandmontage, 19 Zoll/ETSI Bauweise oder Tischgeräte montiert.   
Die Integration der Netzabschlusseinrichtungen in vorhandene Technikschränke (z. B. 19-Zoll-
Schränke) ist in Abhängigkeit von den baulichen und technischen Gegebenheiten mit einem 
kundenseitig zu realisierenden geeigneten Einlegeboden für Tischgeräte möglich.  
Ein Netzabschluss wird nicht in Räumen bereitgestellt, in denen die technischen Voraussetzungen 
und Klimabedingungen für eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet sind oder eine 
Gefährdung für die Gesundheit von Menschen oder Sachgütern besteht bzw. bestehen kann. Solche 
Räume sind z.B. Feuchträume, Räume mit hoher Staubentwicklung und explosionsgefährdete 
Räume.  


2.3.4 Kabelverlegung und Montagearbeiten in Telehäusern  
Der Netzabschluss wird von der Telekom im Verfügungsbereich des Kunden, z.B. in dem vom 
Kunden angemieteten MeetMeRoom oder Systemgestelle installiert. Der erforderliche Platzbedarf 
ist durch den Kunden bereitzustellen.  
Inhouse-Verkabelung für die Endleitung zwischen Netzabschluss im Verfügungsbereich des 
Kunden und dem letzten Schaltpunkt im Zuständigkeitsbereich der Telekom (z. B. zum APL oder 
Central Patch Room) gehören nicht zur Standardinstallation und sind vom Kunden beim 
zuständigen Telehausbetreiber zu beauftragen.   
In der Regel können in Telehäusern nur Produkte mit einer Glasfaseranschlussleitung bereitgestellt 
werden.  


2.3.5 Campusnetze  
Für Campusnetze auf privaten oder nicht öffentlich zugänglichen Geländen (z. B. Flughäfen, 
Industrieanlagen, Kasernen), die über Exklusivrechte zum Betrieb der örtlichen 
Telekommunikationsanlagen mit externen Diensteanbieter oder private Betreibergesellschaften 
versorgt werden, gelten die Regelungen für die Kabelverlegung der Endleitung (Ziffer 2.3.2) sowie 
die Installation der Netzabschlusseinrichtung (Ziffer 2.3.3) sinngemäß.   
  


3 Brandabschottungen  
Das Öffnen und Schließen von Brandabschottungen ist kein Bestandteil der 
Standardinstallationsleistungen der Telekom. Diese Arbeiten liegen im Verantwortungsbereich des 
Kunden bzw. Gebäudeeigentümers und müssen immer durch eine zertifizierte Firma durchgeführt 
werden.  


  


4 Gebiete ohne Telekom Infrastruktur  
In verschiedenen öffentlichen Gebieten verfügen externe Diensteanbieter über Exklusivrechte zum 
Betrieb der örtlichen Telekommunikationsinfrastruktur. Die Bereitstellung und der Betrieb von 
Leistungen der Telekom in solchen Gebieten muss vor Vertragsschluss individuell geprüft werden 
und kann ggf. nur im Rahmen einer Sondervereinbarung bereitgestellt werden. Evtl. sind hierbei 
vom Kunden Leitungsabschnitte sowie spezielle Technik auf eigene Kosten bereitzustellen.  


  


  





